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Vorwort  der  Bürgermeister in  

 
Liebe Nußdorferinnen und Nußdorfer,  
 

die sommerlichen Temperaturen lassen derzeit leider noch auf sich warten, obwohl wir uns schon 
fast in der zweiten Hälfte des Jahres befinden. Einiges hat sich im Gemeindegeschehen bisher 
schon getan.  
 

Die Gemeindevertretung hat sich mehrheitlich dafür entschieden, das Projekt 
„Ortsplatzgestaltung“ im heurigen Jahr zu realisieren. Der Platz soll optisch und funktional 
aufgewertet werden. Zudem war allen Fraktionen wichtig, die bestehenden Parkplätze so weit 

wie möglich zu erhalten und trotzdem mehr Aufenthaltsqualität durch eine Bepflanzung an der Landesstraße und im 
Böschungsbereich zu bekommen.  
Für die Vereine soll der Platz weiterhin als Veranstaltungsfläche dienen, deshalb werden auch Vorkehrungen für eine 
Wasser- und Stromversorgung getroffen. Eine gute Wegverbindung in den unteren Ortsbereich, sowie ein 
Trinkbrunnen, Fahrradständer und ein ordentliches Oberflächenwassermanagement waren die Hauptkriterien bei der 
Planung.  
Während der Baumaßnahmen wird es mit Sicherheit einige Einschränkungen im Ort geben. So hoffe ich hier auf euer 
Verständnis und bitte euch, unseren Nahversorgern auch während der Bauzeit die Treue zu halten. 
 

Einschränkungen wird es auch im Bereich der L 204 während der Errichtung des Geh- und Radweges zwischen 
Waidach und Olching geben. Die Bauarbeiten sollen laut Landesstraßenverwaltung im August starten. Details zu 
Beschränkungen usw. erhaltet ihr zeitgerecht über die App Gem2/ digitale Amtstafel/ Homepage nach der Erteilung 
des straßenpolizeilichen Bescheides durch die BH Salzburg-Umgebung. 
 
 

Der heurige Fahrradcheck, welcher von der Gemeinde finanziert und vom 
Regionalverband organisiert wird, wurde von der Bevölkerung sehr gut 
angenommen. 21 Räder konnten von den Servicekräften überprüft und wieder 
auf Vordermann gebracht werden, damit einem gefahrlosen Fahrradsommer 
nichts im Wege steht.  
 
 

Die neue Saugstelle an der Oichten ist dank des guten Einvernehmens mit dem 
Grundbesitzer Johann Stürzer nach der wasserrechtlichen Bewilligung rasch 
umgesetzt worden. Die Feuerwehren Nußdorf und Göming haben nun die 
Möglichkeit, standfest gesichert, mit ihren Fahrzeugen Wasser aus der Oichten 
zu entnehmen. Dies ist ein wichtiges, gemeindeübergreifendes Projekt für den 
Schutz im Brandfall.  
 
 

Zur Erinnerung: Ich möchte hier die Gelegenheit nutzen euch darauf aufmerksam zu machen, dass 
Oberflächenwasserkanäle und Schächte dafür gebaut wurden, dass Dachflächenwässer und Straßenwässer 
ordentlich abgeführt werden können. Sie sind nicht zum Entsorgen von Spül- und Reinigungswässern, für das 
Auswaschen von Malerutensilien usw. vorhanden. Jeder dieser Kanäle führt über kurz oder lang in ein 
Gewässer und kann dort empfindliche Schäden in Ökosystemen verursachen.  

 
 

Von 20. bis 22. Juni 2025 findet das 50-jährige Jubiläumsfest unserer Landjugend statt. Ein Festwochenende, welches 
in intensiver Vorarbeit vom Festausschuss und unserer Landjugend geplant wurde. Am Samstagabend und 
Sonntagvormittag ist im Ortsbereich mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen, Bewilligungen seitens der BH Salzburg-
Umgebung liegen dazu bereits vor. Ich wünsche der Landjugend ein wunderbares, unvergessliches und unfallfreies 
Festwochenende und freue mich darauf, euch auf diesem Fest begrüßen zu dürfen. 
 

Herzlichst eure Bürgermeisterin, 
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Starkregen – verstopfte Einlaufschächte - Überschwemmungen 
 

Der Sommer ist in vollem Gange und auch heuer wird uns wahrscheinlich wieder das eine oder 
andere stärkere Gewitter mit Platzregen treffen. Wir bitten die Bevölkerung, vermehrt darauf zu 
achten, dass Regenwassereinlaufschächte von allfälligem Unrat etc. freigehalten werden. 
Auch unsere Landwirte bitten wir, nach der Heuernte die umliegenden Einlaufgitter und 
Schachtabdeckungen etc. bei Bedarf wieder frei zu räumen, damit bei starken Regenfällen ein 
ungehinderter Abfluss der Oberflächenwässer gewährleistet ist. 
Bedenken Sie: Kleine Maßnahmen haben oft eine große Wirkung! 
 

Zusammenleben bedeutet auch Rücksicht nehmen  
 

In Nußdorf gibt es (noch) keine Verordnung, welche besagt, wann genau jeder Gartenbesitzer seinen Rasen 
mähen usw. darf. Es ist jedoch jeder Bürger angehalten, auf seine unmittelbaren Nachbarn Rücksicht zu 

nehmen und nicht unbedingt in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden seinen Rasen zu pflegen, 
oder andere lärmintensive Tätigkeiten zu verrichten. Oft ist es einem gar nicht bewusst, dass sich durch 

solche Aktivitäten die Nachbarschaft gestört fühlt. Durch ein miteinander reden können hier viele 
Probleme, welche eine harmonische Nachbarschaft gefährden, aus der Welt geschaffen werden. 
Nur so kann man auf Dauer gut leben und das Leben genießen. 

Darum unsere Bitte: Nehmen Sie Rücksicht, helfen Sie einander und tragen Sie damit zu einem 
lebenswerten Nußdorf bei. Vielen Dank! 
 

INFORMATION zu SCHWIMMBADBEFÜLLUNGEN 
 

Da es immer wieder vorkommt, dass Schwimmbäder mit Bachwasser befüllt werden, 
möchten wir auf die gültige Rechtslage hinweisen: 
 

Lt. §8 Wasserrechtsgesetz ist in öffentlichen Gewässern der Gebrauch des Wassers OHNE 
BESONDERE VORRICHTUNGEN, wie insbesondere zum Baden, Schöpfen, u.dgl. unentgeltlich 
erlaubt, dies stellt den sogenannten „Gemeingebrauch“ dar. 
Jede darüberhinausgehende Nutzung von Oberflächenwässern oder Grundwasser wie z.B. 
durch Wasserentnahmen und Ausleitungen zur Bewässerung, zur Versorgung mit Trink-, Nutz- oder Löschwasser, 
etc. unterliegen einer strengen wasserrechtlichen Bewilligungspflicht.  
Diese Bewilligungspflicht gilt auch für die Entnahme von Wasser aus öffentlichen Gewässern mittels Verrohrungen 
oder Pumpen zur Befüllung von Schwimmbädern.  
Wenn Sie die Befüllung von Schwimmbädern über die hauseigene Wasserleitung durchführen, dann bitten wir Sie 
unbedingt vorher mit dem Wasserversorger Rücksprache zu halten, um deren Versorgungsanlagen nicht zu 
überlasten. Eine eigenmächtige Wasserentnahme aus Hydranten ist unzulässig! 
Der Vollständigkeit halber sei die Vorgangsweise für die Ableitung von privaten Schwimmbadabwässern noch 
erwähnt: 
Prinzipiell ist bei der Ableitung der Schwimmbadabwässer nach dem ÖWAV Merkblatt für “Private Hallen- und 
Freischwimmbecken, Ableitung von Spül-, Reinigungs- und Beckenwasser“, 2011 vorzugehen. Filterrückspül- und 
Beckenreinigungswässer sind in den Schmutzwasserkanal abzuleiten. Für eine Ableitung dieser Wässer in den 
Schmutzwasserkanal ist vom Kanalbetreiber eine Bewilligung einzuholen. Bitte um Rücksprache mit dem RHV 
Oichtental bzw. dem Bauamt der Gemeinde.  
 
 

Pflege unbebauter Grundstücke/Baulandparzellen 
 

Auch in diesem Jahr möchten wir wieder alle Besitzer unbebauter Grundstücke darauf 
hinweisen, dass besagte Parzellen immer wieder Anlass zu Nachbarschaftsstreitigkeiten 
geben. Ganz besonders wenn die Grundstücke nicht gepflegt werden und Unkraut in 
benachbarte Gartenanlagen gelangt. Auch auf bebauten Grundstücken sind Hecken so zu 
pflegen, dass sie keine Sichtbehinderung für Straßenbenützer darstellen. 
Die Gemeinde Nußdorf am Haunsberg möchte anmerken, dass Eigentümer von 
unbebauten Baulandparzellen dafür Sorge zu tragen haben, dass eine Verwilderung solcher Grundstücke verhindert 
wird. Wir empfehlen daher jedem Besitzer eines Grundstückes, im Interesse gut nachbarschaftlicher Beziehungen, 
sein Areal in ordentlichem Zustand zu halten und dieses mindestens zweimal jährlich zu mähen. 

http://www.kanaldeckel.net/
http://www.kanaldeckel.net/
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Stellenausschreibung Gemeinde Nußdorf – Bauhofmitarbeiter*in 
 

 Gemeinde Nußdorf am Haunsberg 
 Bezirk Salzburg-Umgebung 
 
 
 
 
 
 

 
Die Gemeinde Nußdorf am Haunsberg sucht 

 
 ab 01.10.2025 eine:n 

BAUHOFMITARBEITER:IN (m/w/d) 
Vollzeit (40 Wochenstunden) 

 

Die Gemeinde Nußdorf a. H. ist mit ihren 45 Bediensteten in verschiedenen Berufsbildern eine wichtige Dienstgeberin 

in der Region. Wir bieten einen familienfreundlichen und krisensicheren Arbeitsplatz. Jeder unserer Mitarbeitenden 

leistet täglich unverzichtbare Arbeit für die Bewohnenden unserer Gemeinde. In jedem Bereich erwartet dich ein 

abwechslungsreiches, spannendes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten!  

 

Erwünschtes Anforderungsprofil: 

• abgeschlossene Berufsausbildung in einem Handwerksberuf 

• Flexibilität, Team- und Kommunikationsfähigkeit 

• mehrjährige einschlägige Berufserfahrung wünschenswert 

• PC Kenntnisse 

• Führerschein der Klassen B und C 

• abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienst für männliche Bewerber 

• Fallweise Bereitschaft für Wochenend- und Feiertagsdienste 

• Mitgliedschaft Freiwillige Feuerwehr vorteilhaft 

 

Aufgabenbereiche 

• Kleinere Instandhaltungen der gemeindeeigenen Gebäude 

• Zusammenarbeit mit externen Firmen 

• Ortsbild- und Grünraumpflege, Straßenerhaltung, Winterdienst; 

• Fallweise Vertretung im Altstoffsammelzentrum 

 

Dich spricht das Anforderungsprofil an und du möchtest auch Teil unseres Teams sein? Bewirb dich JETZT! Wir 

freuen uns auf Deine Bewerbung bis spätestens 31.07.2025 an die Gemeinde Nußdorf am Haunsberg, Hauptstraße 

17, 5151 Nußdorf am Haunsberg oder per E-Mail an gemeindeamt@nussdorf.at. Für nähere Auskünfte steht AL Silke 

Schwaiger gerne zur Verfügung!  

 
Entlohnung: 

Die Anstellung und Entlohnung erfolgt nach dem Sbg. Gem-VBG 2001 idgF im Entlohnungsschema HD und unter 

Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgesetzes. Mindestbruttoentgelt für Berufseinsteigende VZ: € 2.933,04 (p3 – 

01), automatische Vorrückungen alle zwei Jahre. 6 Wochen Urlaubsanspruch ab dem 43. Lebensjahr. 
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Stellenausschreibung Gemeinde Nußdorf - Integrationsassistenz 
 

 Gemeinde Nußdorf am Haunsberg 
 Bezirk Salzburg-Umgebung 
 
 
 
 

 
 
 

 
Die Gemeinde Nußdorf am Haunsberg sucht  

  
 ab sofort bzw. ab September 2025 eine 

Sonderkindergartenpädagoge:in oder Assistent:in der 
Integration als Karenzvertretung mit 

30-40 Wochenstunden 

 
Die Gemeinde Nußdorf a. H. ist mit ihren 45 Bediensteten in verschiedenen Berufsbildern eine wichtige Dienstgeberin 

in der Region. Wir bieten einen familienfreundlichen und krisensicheren Arbeitsplatz. Jeder unserer Mitarbeitenden 

leistet täglich unverzichtbare Arbeit für die Bewohnenden unserer Gemeinde. In jedem Bereich erwartet dich ein 

abwechslungsreiches, spannendes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten!  

 
Du hast: 

• große Freude an der Arbeit mit Kindern 

• aufgeschlossene pädagogische Grundeinstellung 

• Zuverlässigkeit und Engagement 

• Flexibilität, Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit 

• Bereitschaft zur beruflichen Fortbildung 

• abgeschlossene Ausbildung (z. B. als (Sonder-)Kindergartenpädagog:in; im Bereich Soziale Arbeit, 

Pädagogik/Erziehungswissenschaften, anderer anrechenbarer Diplomabschluss) 

 

Wir bieten: 

• positives und offenes Arbeitsklima in unserem Team 

• gezielte Fort- und Weiterbildung 

• arbeiten in freundlichen Räumlichkeiten 

• gute Rahmenbedingungen – Springerin 

• Supervision 

 
Dich spricht das Anforderungsprofil an und du möchtest auch Teil unseres Teams sein? Bewirb dich JETZT! Wir freuen 

uns auf Deine Bewerbung bis spätestens 31.07.2025 an die Gemeinde Nußdorf am Haunsberg, Hauptstraße 17, 5151 

Nußdorf am Haunsberg oder per E-Mail an gemeindeamt@nussdorf.at. Für nähere Auskünfte steht AL Silke Schwaiger 

06276/88 11 17 oder die Leiterin des Kindergartens Birgit Fournier 0664/2316963 gerne zur Verfügung! 

 
Entlohnung: 

Die Anstellung und Entlohnung erfolgt nach dem Sbg. Gem-VBG 2001 idgF im Entlohnungsschema KD und unter 

Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgesetzes. Mindestbruttoentgelt bei Berufseinstieg VZ: € 3.495,28 (kp – 02 

inkl. Zulage Integrationsassistenz), automatische Vorrückungen alle zwei Jahre. 6 Wochen Urlaubsanspruch ab dem 

43. Lebensjahr. 
 
 

mailto:gemeindeamt@nussdorf.at
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Hundehaltung/Sachkundenachweis 
Auszug aus dem Salzburger Landessicherheitsgesetz 

 

2. Hundehaltung Meldepflicht § 16a 
 

(1) Eine Person, die einen über zwölf Wochen alten Hund hält, hat dies der Gemeinde, in der sie ihren 
Hauptwohnsitz hat, binnen einer Woche ab Beginn der Haltung zu melden.  
Die Meldung hat zu enthalten: 

1. den Namen und die Anschrift der Hundehalterin oder des Hundehalters 
2. die Rasse, die Farbe, das Geschlecht und das Alter des Hundes 
3. den Namen und die Anschrift der Person, die den Hund zuletzt gehalten hat 
4. die Kennzeichnungsnummer (§ 24a Abs 2 Z 2 lit d TSchG) 

(2) Der Meldung gemäß Abs 1 sind anzuschließen: 
1. der für das Halten des Hundes erforderliche Sachkundenachweis (§ 21 Abs 1)  
2. der Nachweis, dass für den Hund eine Haftpflichtversicherung besteht (§ 23) 
 

(3) Die Hundehalterin oder der Hundehalter hat die Beendigung des Haltens eines Hundes, unter Angabe des 
Endigungsgrundes und unter Bekanntgabe einer allfälligen neuen Hundehalterin oder eines neuen Hundehalters, 
binnen einer Woche der Gemeinde zu melden." 

(4) Die aufgrund der Meldungen gemäß den Abs 1 bis 3 erhobenen Daten dürfen von der Gemeinde auch bei der 
abgabenrechtlichen Behandlung des Haltens von Hunden verwendet werden. 
 

Sachkunde § 21 
 

(1) Die für das Halten eines nicht gefährlichen Hundes erforderliche Sachkunde ist als gegeben anzunehmen, wenn 
die Hundehalterin oder der Hundehalter bei einer zugelassenen Person (Abs 4) mindestens eine theoretische 
Ausbildung absolviert hat, bei der auf Grund der Erfahrungen der Wissenschaft davon ausgegangen werden kann, 
dass sie ausreicht, um das allgemeine Gefährdungspotential eines nicht gefährlichen Hundes für Menschen und Tiere 
abschätzen zu können. 
(2) Die für das Halten eines gefährlichen Hundes erforderliche Sachkunde ist als gegeben anzunehmen, wenn die 
Hundehalterin oder der Hundehalter bei einer zugelassenen Person (Abs 4) eine theoretische und – unter 
Einbeziehung des gefährlichen Hundes – praktische Ausbildung absolviert hat, bei der auf Grund der Erfahrungen der 
Wissenschaft davon ausgegangen werden kann, dass sie ausreicht, um das allgemeine Gefährdungspotential eines 
gefährlichen Hundes für Menschen und Tiere abschätzen und den gefährlichen Hund sicher halten zu können 
(erweiterte Sachkunde). 
(3) Die nach Abs 1 oder 2 erforderliche Sachkunde ist darüber hinaus als gegeben anzunehmen, wenn 
1. die Halterin oder der Halter im Besitz eines Nachweises über eine nach vergleichbaren Vorschriften eines anderen 
Bundeslandes oder Staates absolvierte Ausbildung ist, 
2. die Halterin oder der Halter eine andere Ausbildung aufweist, die zumindest gleichwertige Kenntnisse über das 
Halten von Hunden vermittelt, 
3. die Halterin oder der Halter eine mindestens zehnjährige Erfahrung im Halten eines gefährlichen Hundes 
nachweisen, ohne dass während dieser Zeit der gefährliche Hund jemanden verletzt hat. 
Die nach Abs 1 erforderliche Sachkunde gilt ferner bei Personen, Institutionen oder Vereinigungen als gegeben, die 
gemäß § 19 Abs 2 Z 1 oder 2 keiner Bewilligung zum Halten gefährlicher Hunde bedürfen. 
 

Haftpflichtversicherung § 23 
 

Für jeden Hund ist eine Haftpflichtversicherung zur Deckung von durch ihn verursachte Schäden über eine 
Mindestdeckungssumme von € 725.000 abzuschließen und aufrechtzuerhalten. 
 

Gemeinde - Fundamt 
 

Liebe Gemeindebürger,  
sollten Sie einen Gegenstand finden, können Sie die Fundgegenstände aller Art im 
Gemeindeamt abgeben. Der Gegenstand wird von uns in die Fundamt-Datenbank 
aufgenommen. 

 

Unter www.fundamt.gv.at können die Fundgegenstände eingesehen werden(auch die der umliegenden 
Gemeinden). 

http://www.fundamt.gv.at/
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Informationen zur Ausstellung von Reisedokumenten 
 

Eine Reisepass-Neuausstellung ist u.a.in folgenden Fällen notwendig: 
• Reisepass entspricht nicht mehr den Einreisebestimmungen des Gastlandes  
• Reisepass ist abgelaufen 
• Namensänderung (insbesondere bei Eheschließung) 
• Reisepass gibt die Identität nicht wieder 
• Verlust oder Diebstahl 

 

 Foto: Doris Gamisch 

Bei Beantragung eines Reisepasses für Minderjährige unter 18 Jahren muss die Vertretungsbefugnis nachgewiesen 
werden, das Kind muss zur Identitätsfeststellung (ab der Geburt, daher auch ein Baby) anwesend sein.  
 
 

Der Reisepass ist in der Regel zehn Jahre gültig. Ausgenommen sind Reisepässe für Minderjährige unter zwölf 
Jahren und weitere Reisepässe. Nach Ende der Gültigkeit muss ein neuer Reisepass ausgestellt werden – 
Verlängerungen sind nicht möglich.  
 
 

Trotz Restgültigkeit des Reisepasses kann jederzeit ein neuer Reisepass beantragt werden. Im Zuge einer 
Neuausstellung ist das alte Dokument zur Entwertung vorzulegen. 
 
 

Hinweis: Auch wenn für manche Länder der Reisepass bis zu fünf Jahren abgelaufen sein kann, wird unbedingt 
die Verwendung eines gültigen Reisepasses empfohlen. Die Einreisebestimmungen einiger Länder sehen vor, dass 
die Einreise mit gestohlen oder verloren gemeldeten Reisepässen/Personalausweisen, selbst wenn die 
Wiederauffindung gemeldet wurde, nicht möglich ist.  
 
 

Zuständige Stelle: Die Passbehörde, die Bezirkshauptmannschaft. Der Antrag auf Ausstellung eines Reisepasses 
kann im Inland – unabhängig vom Wohnsitz – bei jeder Passbehörde gestellt werden. 
 
 

Verfahrensablauf: 
Persönliche Antragstellung: Der Antrag auf Ausstellung eines Reisepasses muss persönlich eingebracht werden. 
 
 

Die Passbehörde stellt den Reisepass nicht direkt aus, dieser wird bei einer gewöhnlichen Zustellung innerhalb 
von ca. fünf Arbeitstagen per Post an die angegebene Adresse (z.B. Wohnung, Arbeitsstätte, Passbehörde) 
zugestellt. Bei Antragstellung über die Gemeinde muss mit einer längeren Wartezeit gerechnet werden.   
 
 

Der Expresspass wird im Produktionsprozess und bei der Zustellung bevorzugt behandelt und an eine Adresse 
nach Wahl per Post zugestellt (in der Regel innerhalb von zwei bis drei Arbeitstagen). Der Ein-Tages-Expresspass 
wird am nächsten Arbeitstag (Montag bis Freitag, außer feiertags) mit einem Botendienst an eine Adresse nach 
Wahl zugestellt.  
 

Erfassung der Fingerabdrücke 
Im Zuge der Passbeantragung werden bei Personen ab dem 12. Geburtstag mithilfe von elektronischen 
Fingerabdruckscannern die Fingerabdrücke erfasst. Der Scanner macht dabei Bilder von zwei Fingern (in der Regel 
von den Zeigefingern), die dann auf einem Chip im Pass gespeichert werden.  
Vor dem 12. Geburtstag werden die Fingerabdrücke nicht abgenommen ("Kinderpass"). Durch die Fingerabdrücke 
im Chip wird die Fälschungssicherheit erhöht und die eindeutige Zuordnung des Passes zu seiner Besitzerin/seinem 
Besitzer noch einfacher nachweisbar. Die Fingerabdrücke werden bei Antragstellung im Inland spätestens zwei 
Monate nach Versendung des Dokuments bzw. bei Antragstellung im Ausland spätestens vier Monate nach 
Versendung des Dokuments gelöscht, somit bleiben die Fingerabdrücke nur am Chip im Reisepass gespeichert. 
 

Erforderliche Unterlagen: 

• alter Reisepass (nicht mehr als fünf Jahre abgelaufen bzw. auf Lichtbild identifizierbar)  

• ein Passbild (Hochformat 35 x 45 mm) nicht älter als sechs Monate nach bestimmten Passbildkriterien 
(in Farbe) 

• gegebenenfalls zusätzliche Unterlagen (Heiratsurkunde, Geburtsurkunde, Obsorge Bescheid usw.) 
 

Kosten (derzeit noch) 
Erwachsene ab 12 Jahren: Reisepass: € 75,90 - Personalausweis:  € 61,50 
Kinder 0 bis 12: Reisepass: € 30,00 - Kinder 0 bis 16: Personalausweis: € 26,30 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/reisepass/Seite.020600.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/reisepass/Seite.020450.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/reisepass/Seite.020450.html#ErforderlicheUnterlagen
https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/reisepass/Seite.020450.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/reisepass/Seite.020450.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/reisepass/Seite.020100.html#Weitere
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-RL-ReisepassAusstellung&quelle=HELP&flow=LO
https://www.oesterreich.gv.at/lexicon/W/Seite.991365.html
https://www.oesterreich.gv.at/lexicon/P/Seite.991253.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/reisepass/Seite.020100.html#Zusaetzliche
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Informationen zur Beantragung von Reisedokumenten für Kinder aus Anlass der Geburt 
 

 
Gültigkeitsdauer von Reisepässen für Minderjährige unter 18 Jahren 

• bis zwei Jahre: zwei Jahre 
• ab dem 2. Geburtstag: fünf Jahre 
• ab dem 12. Geburtstag: zehn Jahre 

Erfolgt die erstmalige Ausstellung genau am zweiten Geburtstag, beträgt die Gültigkeitsdauer des 
Reisedokuments bereits fünf Jahre. 
 

Weitere Informationen zum Thema REISEDOKUMENTE finden Sie auf: www.oesterreich.gv.at 
 

Allgemeine Information zum Thema „Instrumente der direkten Demokratie“ 
Volksbegehren – Volksbefragung - Volksabstimmung 

 

Volksbegehren 
Wenn ein Volksbegehren im Eintragungsverfahren von zumindest 100.000 Stimmberechtigten oder von je einem 
Sechstel der Stimmberechtigten dreier Bundesländer unterzeichnet wird, wird es von der Bundeswahlbehörde dem 
Nationalrat zur Behandlung vorgelegt. 
Erst dann wird es zu einem Verhandlungsgegenstand des Nationalrats. Bei der Festlegung der Tagesordnung hat es 
Vorrang vor allen übrigen Gegenständen. Damit ist gewährleistet, dass sich die Abgeordneten mit den im 
Volksbegehren formulierten Anliegen rasch auseinandersetzen. Die Inhalte bzw. Anliegen eines Volksbegehrens sind 
für den Nationalrat rechtlich nicht bindend. Das bedeutet, dass die Abgeordneten von Fall zu Fall über eine 
Umsetzung beraten. 
 
 

Volksbefragung 
Volksbefragungen dienen der Politik dazu, vor endgültigen Entscheidungen die Meinung der Bürger*innen einzuholen. 
Das Ergebnis einer Volksbefragung ist somit eine wichtige Entscheidungsgrundlage. Die Politiker*innen müssen ihr 
aber nicht folgen. 
Somit findet die Volksbefragung im Gegensatz zur Volksabstimmung vor der Beschlussfassung eines Gesetzes im 
Nationalrat statt. Durchgeführt wird sie in einer geheimen Wahl, das Stimmrecht richtet sich nach dem aktiven 
Wahlrecht zum Nationalrat. Das Ergebnis der Volksbefragung ist von der Bundeswahlbehörde dem Nationalrat und 
der Bundesregierung vorzulegen. Es hat jedoch keine rechtlich bindende Kraft. 
 
 

Volksabstimmung 
Bei einer Volksabstimmung werden die Staatsbürger*innen gefragt, ob ein bestimmter Gesetzesbeschluss des 
Nationalrats in Kraft treten soll oder nicht. Mitstimmen darf, wer nach dem aktiven Wahlrecht zum Nationalrat dazu 
berechtigt ist. Wenn im Ergebnis die Zahl der Ja-Stimmen die der Nein-Stimmen um mindestens eine Stimme 
überwiegt, so ist der Gesetzesbeschluss angenommen und das Gesetzgebungsverfahren wird zu Ende geführt. 
Ansonsten ist das Gesetzgebungsverfahren negativ beendet, es ist kein Gesetz zustande gekommen. Das bedeutet: 
Das Ergebnis einer Volksabstimmung ist für den Gesetzgeber rechtlich bindend. 

        Quelle: www.parlament.gv.at/beteiligen/wissenswertes 

https://www.parlament.gv.at/verstehen/glossare/allgemein/index.html#bundeswahlbehorde
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Urlaub DDr. Hubner, Dr. Hubner Grain und DDr. Johannes Hubner 

 
 
 

DDr. Christoph Michael Hubner MSc 
Arzt für Allgemeinmedizin, Sportarzt, ÄK Diplom manuelle Medizin 

ÄK Diplom Neuraltherapie und Psychosomatik, Additivfach Geriatrie  
5151 Nußdorf; Hauptstraße 8 

Tel.: 06276/21 77 7, Fax.: 06276/21 77 7-14, 

 
 
 

Die Ordinationszeiten sind:  Montag, Mittwoch und Freitag  von 07:30 – 12:30 Uhr  
    Dienstag und Donnerstag  von 16:00 – 18:30 Uhr 

 
 

 

Kostenlose Elternberatungsstunde (ehem. Mutterberatung) für Kinder von 0-6 Jahre 
 

 

Ein Angebot des Landes Salzburg, der BH Salzburg-
Umgebung und der Gemeinde Nußdorf: 

 

Das Elternberatungsteam:  
DDr. Christoph Hubner, Arzt für Allgemeinmedizin 

NEU: Daniela Steger, Dipl. Gesundheitskrankenpflegerin 

Tel. Nr. 0677/619 671 92, E-Mail: steger.daniela@gmx.at 
 

Eine telefonische Anmeldung unter 0677/ 619 671 92 ist wünschenswert  
oder sonst einfach vorbeikommen!  

 
Auch Familien aus den Umlandgemeinden sind herzlich eingeladen, dieses Angebot in Anspruch zu nehmen! 

 
 

 

Jeden 2. Dienstag im Monat von 09:00 – 11:00 Uhr  

in der Ordination DDr. Hubner, Hauptstraße 8, 5151 Nußdorf a. H. 
 

Termine 2. Halbjahr 2025: 
 

08. Juli, 12. August 

09. September, 14. Oktober 

11. November, 09. Dezember 

 
 

Wir bieten Ihnen kostenlose Beratung, Information, Hilfestellung, ... 

• in Fragen der Ernährung/Stillen, Pflege, Gesundheit, Entwicklung und Erziehung Ihres Kindes 

• ärztliche Untersuchung Ihres Kindes  

• Impfungen laut Impfscheckheft 

• Gewichts- und Wachstumskontrolle, Vitamin D Prophylaxe 

• Hilfe bei Anpassungs- und Regulationsproblemen (z. B. wenn Ihr Baby viel weint) 

• Schlafberatung, Beruhigungsmöglichkeiten  

• Erfahrungsaustausch, Spielen, Treffpunkt für Eltern und Kinder  

Die Ordinationen DDr. Christoph Hubner, Dr. Helene Hubner Grain  
und DDr. Johannes Hubner sind wie folgt wegen Urlaub geschlossen: 

 

Dienstag, 10. Juni 2025 bis einschl. Freitag, 20. Juni 2025 
 

Am Freitag, 11. Juli 2025 ist Herr Dr. Christoph Hubner auch im Urlaub. 
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Spendenaktion des Kindergarten Nußdorfs „Ein Lächeln für Kinder“ 
 

Am 09.05. war es wieder so weit. Die Kinder des Kindergartens machten sich auf den 
Weg, um für zwei Kinder aus Nußdorf, die wir gut kennen, zu spenden. 
Im Vorhinein durfte jedes Kind das Kuvert mit dem gespendeten Geld in die 
Spendenbox werfen und dann ging es auch schon los. Voller Motivation machten wir 
uns auf den Weg – er führte uns über die Hollerwiese, den oberen Wald, die Kirche 
und den Bäcker bis zum Sportplatz, wo wir bereits von den Eltern des Elternbeirats 
empfangen wurden.  
Weil es sehr kalt und windig war, haben wir uns gleich zur Stärkung ins Warme 
zurückgezogen. Der Elternbeirat hat uns schon mit leckeren, warmen Toasts erwartet, 

der hat allen Kindern sehr gut geschmeckt. Zur Nachspeise gab es noch verschiedenes, gesundes Obst.  
Wir hatten einige Spielmaterialien vorbereitet und nun durften die Kinder am Sportplatz laufen, Fußball spielen 
und Balancierspiele ausprobieren. Das hat den Kindern besonders gefallen. 
Wir begrüßten alle Kinder, Eltern, Großeltern, die trotz dem Wetter gekommen sind! Mit dem Lied „Liebt einander, 
helft einander“ zeigten wir, dass wir uns für andere einsetzen und anderen helfen wollen. Uns war es ein großes 
Anliegen, diese Spendenaktion zu unterstützen und man merkte, wie sehr es die Kinder motivierte und ihnen 
Freude machte, einen kleinen Teil beizutragen.   
 

Dank zahlreicher Sponsoren, die jeweils die Spende eines Wegabschnitts übernahmen, konnten wir viel Geld 
sammeln! Ein herzliches Dankeschön gilt auch den Eltern des Elternbeirats, die uns immer so tatkräftig bei 
unseren Festen unterstützen und die Verpflegung beim Sportplatz übernommen haben.  
 

Im Namen des Kindergartens dürfen wir uns bei folgenden Firmen recht herzlich für die Teilnahme 
bedanken: 
 

Geld oder Sachspenden: 
 

• Gemeinde Nußdorf 

• Sportverein Nußdorf 

• Baumaschinen Schwärz 

• Pflasterbau Unterberger 

• Altwirt Nußdorf 

• Spar Moser 

• Bäckerei Zauner  

• Installateur Mangelberger 

• Firma Hirnböck 

• Streich Malerwerkzeuge 

• Pool- und Haustechnik Oberascher 

• Elektrotechnik Lang 

• Tischlerei Pötzelsberger 

• Salzburg Milch - Käse (Rainer Bruckmoser) 

• Stockinger Bau 

• Fotografin Renate Pöllitzer 

• Elternbeirat KG Nußdorf, Verpflegung 

• Alle Kinder und die Eltern  
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Spendenaktion des Kindergarten Nußdorfs „Ein Lächeln für Kinder“ 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Danke für diesen großartigen Tag! 
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Informationskampagne zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen 
im Bundesland Salzburg – Restelos glücklich 

Zu viel Lebensmittel Verschwendung – Haben wir Tomaten auf den Augen?! 
Wussten Sie, dass jede Person in Österreich rund 70 Kilogramm an Lebensmittel verschwendet? Dadurch landen 
650.000 Tonnen Lebensmittel einfach im Müll. Das Erstaunliche daran: Wir könnten mehr als die Hälfte davon retten. 
Denn 358.000 Tonnen davon sind vermeidbare Lebensmittelabfälle. Wie kann das gelingen? 
 
 

(Nicht) vermeidbare Lebensmittelabfälle  
Lebensmittelabfälle sind nicht gleich Lebensmittelabfälle. Wir unterscheiden zwischen vermeidbaren und nicht 
vermeidbaren Lebensmittelabfällen. Bananenschalen, Eierschalen, Fischgräten sind typische Beispiele für nicht 
vermeidbare Abfälle. Denn sie haben eines gemeinsam: Sie sind nicht essbar. Vermeidbare Lebensmittel hingegen 
sind zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung noch genießbar. Oder wären bei rechtzeitiger Verwendung genießbar gewesen. 
Und genau dafür wollen wir Sie motivieren: Mit einfachen Erklärungen und praktischen Tipps Ihre vermeidbaren 
Lebensmittelabfälle zu reduzieren.  
 
 

Platz 1: Privathaushalte  
Nicht immer ist der erste Platz auch der beste Platz: 
Privathaushalte sind mit einem Anteil von 63 % die 
größten Verschwender. Die Verschwendung passiert 
schleichend. Hier ein bisschen hart gewordenes 
Brot, dort ein paar Reste vom Vortag. Zudem landen 
immer noch zu viele einwandfreie Produkte mit 
überschrittenem Mindesthaltbarkeitsdatum im 
Müll. 
 
 

Die Folgen unseres Verhaltens 
Das ökologische Problem 
Es wird Sie nicht überraschen, dass durch 
weggeworfene Lebensmittel wichtige Ressourcen 
wie Wasser verschwendet werden. Aber wussten Sie, dass rund 10 % des globalen Ausstoßes an Treibhausgasen auf 
das Konto der Lebensmittelverschwendung geht? Denn die Herstellung, Verarbeitung, Transport und Lagerung 
unserer Nahrungsmittel verbrauchen Energie und Ressourcen. Es liegt in unserer Hand dies zu ändern: Der Kauf von 
regionalen und saisonalen Lebensmitteln schmeckt nicht nur, sondern hat auch einen positiven Einfluss auf Natur und 
Umwelt. 
 
 

Das ökonomische Problem  
Wer schmeißt € 800 einfach in die Tonne? Die Antwort ist simpel: Wir alle! Denn im Durchschnitt geben 
österreichische Haushalte € 800 für Lebensmittel aus, die sie nicht konsumieren. 
 
 

Das moral-ethische Problem 
Während rund 690 Millionen Menschen weltweit hungern, verschwenden wir gleichzeitig enorme Mengen an 
Lebensmitteln. Um Ernährungssicherheit für mehr Menschen zu gewährleisten, muss ein Ausgleich gefunden werden. 
Die Vereinten Nationen (UNO) haben sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 die Lebensmittelabfälle um die Hälfte zu 
verringern und Lebensmittelverluste zu reduzieren. 
 
 

Tag der Lebensmittelrettung 
Es ist kein Zufall, dass am 26. Mai der Tag der Lebensmittelrettung war. Bis zu 40 % aller weltweit produzierten 
Lebensmittel werden nie gegessen. So gesehen, wurden also alle bis zum 26. Mai produzierten Lebensmitteln umsonst 
produziert. 
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Neuigkeiten aus der öffentlichen Bibliothek 
 
 

Liebe Nußdorfer*innen! 
Gerne stellen wir euch die Literaturempfehlungen aus der Bibliothek vor. 
Wir freuen uns auf euren Besuch! 
 
 

Von Wolfgang Maria Bauer „Kaltblut“: Schon immer hat Stubber, der wortkarge Einzelgänger, mit 
seinem Heimatort in den Bergen gehadert. Doch seit er sein Kind dort oben zurückließ und für Jahre 
verschwand, hadert der Ort auch mit ihm. Ein „kaltes Mensch“ sei dieser Mann, dieser rätselhafte 
Sprengmeister. Als bei einer Explosion in einer Hütte elf Männer zu Tode kommen, gibt man ihm die 
Schuld – eine Schuld, die ihn nun durch die Bergwelt treibt. Während man im Tal nach dem wahren 
Täter sucht, wächst Stubber mit jedem Schritt über Almen und Hänge die Sehnsucht nach „Alaska“, 
der Frau mit den seltsam wässrig-blauen Augen. 

 

Von Julie Clark „Die unsichtbare Hand“: Olivia Dumont hat alles getan, damit niemand erfährt, dass 
ihr Vater der Bestsellerautor Vincent Taylor ist. Doch gerade, als ihr der finanzielle Ruin droht, erhält 
sie das Angebot, das neue Buch ihres Vaters als dessen Ghostwriterin zu schreiben. Was sie jedoch 
nicht weiß: Es ist kein Roman, den sie verfassen soll. Nach fünfzig Jahren scheint Vincent endlich bereit, 
darüber zu sprechen, was wirklich im Sommer 1975 geschah – dem Sommer, in dem seine Geschwister 
brutal ermordet wurden. Die Spuren führen Olivia tief in die Vergangenheit ihrer Familie. Ist die 
Wahrheit am Ende schmerzhafter als die Lüge, mit der sie bisher leben musste? 

 

Von Michael Köhlmeier „Die Verdorbenen“: Anfang der Siebziger kommt Johann zum Studieren in die 
Stadt, den Kopf voll wirrer Träume. Er trifft Christiane und Tommi, die ein Paar sind und ihn in ihre Mitte 
nehmen. Gemeinsam erkunden sie die hellen und die dunklen Seiten der Liebe, gefangen in einem Dreieck, 
das sich immer enger zuzieht. 
 

Von Joana Osman „Wo die Geister tanzen“: Zwischen sanften Hügeln und duftenden 
Zitronenbäumen bauen sich Sabiha und Ahmed Osman ihr Leben in Jaffa auf. Doch 1948 werden sie 
mit tausenden anderen arabischen Familien aus dem britischen Mandatsgebiet Palästina vertrieben. 
Auf einem überfüllten Boot fliehen sie in den Libanon und weiter in die Türkei und sind dabei stets 
auf der Suche nach einer neuen Heimat für sich und ihre Söhne. 
Siebzig Jahre später begibt sich Joana Osman in Israel auf Spurensuche. Wer waren ihre Großeltern, 
deren Reise auch ihr eigenes Aufwachsen so stark und doch so unsichtbar geprägt hat? Mit Fantasie 
und hinreißendem Witz rettet Joana Osman so ihre eigene Familiengeschichte vor dem Vergessen. 
 

Von Nadine Spitzley „Zyklust“: Der weibliche Zyklus ist ein missverstandenes Geschenk: Statt sich 
zum Opfer hormoneller Schwankungen zu machen, fordert Nadine Spitzley uns Frauen dazu auf, 
Menstruation und Sexualität als Motor für Lebensfreude und persönliche Entwicklung zu verstehen. 
Das bewusste Erleben des Zyklus ermöglicht uns erst den Zugang zu den unterschiedlichen 
Aspekten weiblicher Lust auf allen Ebenen unseres Seins. Begleitet von persönlichen Episoden 
erklärt die Autorin das zyklische Wesen der Frau, seine komplexen biologischen Abläufe, 
Gefühlswechsel und Gedankenmuster. Mit einem Vier-Phasen-Modell, orientiert an den 
Mondphasen, gibt die Autorin den Leserinnen einen praktisch anwendbaren Leitfaden für ein 
lustvolles, weibliches Leben an die Hand. 

 
Von Sabine Bohlmann „Ein Mädchen namens Willow“: Was soll Willow denn mit einem Wald 
anfangen? Den hat sie nämlich von ihrer Tante Alwina geerbt. Und nicht nur den – ihre Tante hat 
Willow auch noch ein kleines windschiefes Häuschen hinterlassen und vor allem: ihre Hexenkraft. 
Doch ob Willow dieses Erbe, mit allem was dazugehört, wirklich annehmen möchte? Und dann soll 
sie auch noch drei Mädchen finden, die die Gabe des Hexens ebenfalls in sich tragen. Nur wo? Und 
vor allem, wie? Zum Glück ist Willow nicht allein, denn Rufus, der Fuchs, weicht nicht mehr von ihrer 
Seite. 
 
         Quelle: Buchcover des jeweiligen Buches 
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Informationen aus dem Jugendzentrum 
 

Grüß euch liebe JuZies,  
anbei das Sommerprogramm von Juni bis August. Schreibt es euch in eure Kalender. 
 

Freitag, 06.06.2025 – Vatertagsbasteln & Tag der offenen Tür 
Selbstkostenbeitrag: € 5,-, von 16:00 bis 18:00 Uhr. 
 

Ebenfalls am Freitag, 06.06.2025 findet von 16:00 bis 22:00 Uhr der Tag der offenen 
Jugendarbeit statt. Egal ob jung oder alt, alle die schon immer einmal das JuZ anschauen 
wollten, sind herzlichst eingeladen.  
Wir haben ein kleines Rahmenprogramm vorbereitet. Also kommt gerne vorbei, um mit uns 
zu quatschen, um Fragen zu stellen oder um den JuZ-Alltag und uns kennenzulernen.  
Wir freuen uns auf euch! 
 

Samstag, 07.06.25 – Turnhallengaudi 
In der Volksschule Nußdorf. Von 16:00 bis 18:00 Uhr. Kostenlos und ohne Anmeldung. 
Einfach vorbeikommen, mitturnen und Spaß haben.   
 

Samstag, 28.06.25 – Ausflug Level-Up  
Abfahrt: 09:10 Uhr aus Nußdorf mit den Öffis. Die Kosten werden noch bekannt gegeben. 
Für alle ab 12 Jahren. 
Heimfahrt: 17:30 Uhr mit den Öffis. Wer sich bereits jetzt anmelden will, schreibt uns bitte auf 
WhatsApp.  
 

Freitag, 04.07.25 – Mocktailparty 
Wir mixen kreative Mocktails (Das sind anti-alkoholische Cocktails), holen unseren Tischtennistisch, den 
Basketballkorb und den Feuerkorb raus und machen uns einen lustigen und gemütlichen Nachmittag. Kommt gerne 
auf ein Getränk vorbei. Alles kostenfrei natürlich. ;) 
 

Move4Fun 2025 – Jeden Montag, Mittwoch und Freitag im Juli 
An allen Tagen von 17:00 bis 21:00 Uhr. Für alle ab 8 Jahren. Wir hängen in der Gemeinde Plakate auf und schicken 
euch die Infos auf WhatsApp sowie Instagram. Bei Schlechtwetter sind wir in der Turnhalle der VS Nussdorf. 
 

ACHTUNG: Im August bleibt das JuZ geschlossen, wir machen Urlaub. 
 

Wir wünschen euch noch einmal ganz viel Durchhaltevermögen in der Prüfungsphase, viel Erfolg für die 
bevorstehenden Prüfungen und freuen uns, wenn ihr uns im Sommer besuchen kommt. 
 

Euer JuZ-Team 
Moni & Flo  
 

Rückblick – Filmabend 
 

Jetzt soll mir noch einmal einer sagen, die Generation Z bringt nichts zusammen, 
ist faul und zu nichts zu gebrauchen. Demokratie war immer schon mein Thema, 
so habe ich mir die Zeit genommen, zum Filmabend zu gehen und ich war völlig 
begeistert. Es ist so wahnsinnig beruhigend, gerade in dieser schwierigen Zeit, bei 
der globalen Situation, wenn man sehen kann, dass sich junge Menschen (auch 
über die Grenzen Österreichs hinaus) eben mit diesem Thema ehrlich, aufrichtig 
und echt auseinandersetzen. Die Generation Z hat es längst begriffen, worum es 
dabei wirklich geht. Nicht nur, dass mit leider wenig Mitteln (Fördergelder sind 
immer knapp) ein sehr wertvoller und gut gemachter Film entstanden ist, auch 
die persönlichen Gespräche nach der Vorstellung waren wirklich nett. Und auch 
darum geht es in einer Demokratie – um gute Gespräche auf Augenhöhe, auch 
wenn der Gesprächspartner anders ist als ich. Schade haben es alle Teilnehmer 
gefunden, dass nicht mehr Interesse aus der Bevölkerung da war. Dabei war das 

frisch gemachte Popcorn sooooo lecker!        Ich für meinen Teil bin jedenfalls 
froh, dabei gewesen zu sein. Liebe JuZies, ihr habt da wirklich was GROSSES 
erarbeitet. Ich freue mich schon auf eine Fortsetzung! Doris Gamisch 
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Verein Palmenhaus Sportunion 
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Veranstaltungen 
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Freiwillige Feuerwehr Nußdorf a. H. 
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Jubiläumsfest der Landjugend Nußdorf 
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Veranstaltungen/ Redaktionsschluss 
 

 
 
 

Vorankündigung – Digitaler Stammtisch 

 
 
 
 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des 
Gemeindemitteilungsblattes 

ist 
Sonntag, 27. Juli 2025. 

 
Bis dahin sollten alle gewünschten Beiträge in 

digitaler Form in der 
Redaktion eingelangt sein 
(meldeamt@nussdorf.at). 

 
 

Die nächste Ausgabe erscheint 
 

Mitte/ Ende August 2025. 
 

mailto:meldeamt@nussdorf.at
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Jubiläumsgratulationen 
  

Herzlichen Glückwunsch an 

Herrn Johann Eder zum 80. Geburtstag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch an 

Familie Junger Franz und Paula  

zum 60. Hochzeitsjubiläum!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch an 

Frau Marianne Schinwald zum 80. Geburtstag! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch an 

Herrn Hermann Zillinger zum 80. Geburtstag!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch an 

Frau Therese Bruckmoser zum 90. Geburtstag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Herzlichen Glückwunsch an  

Herrn Rudolf Kapeller zum 95. Geburtstag! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch an 

Herrn Johann Rosenstatter zum 85. Geburtstag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Herzlichen Glückwunsch an 

Herrn Gerhard Langwallner zum 85. Geburtstag! 
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Der MFC-Weitwörth lädt Jugendliche zu einem Schnuppertag ein 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Modellfliegen lernen 
 

Veranstalter: Modellflugclub Weitwörth / Oberndorf ZVR-Zahl: 400691104  
https://mfc-weitwoerth.at 
 

Termin: 
 

Samstag, 02. August 2025 
09:00 bis 13:00 

Ort: Modellflugplatz des MFC Weitwörth / Oberndorf. Oberndorf Süd, Nähe 
Kreuzung B156/B156a.  
https://mfc-weitwoerth.at/flugplatz-anfahrt/ 
 

Ablauf: Nach Unterweisung und Training am Flugsimulator geht es dann zum 
Flug eines echten Modellflugzeuges mit Lehrer- / Schülersender. Der 
Fluglehrer unterstütz dich bei jedem Manöver, und kann, wenn nötig 
sofort eingreifen. 

Mitzubringen: 
 

Jause, Sonnenschutz, Sonnenbrille, Kapperl oder Sonnenhut. 

Sonstiges: Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung nicht statt. 
Allfällige Änderungen werden auf unserer Webseite bekannt gegeben. 
 

Teilnehmer: Maximal 10 Teilnehmer ab 12 Jahren 
 

Kosten: Keine 
 

Anmeldung: Über die jeweilige Gemeinde 
 

Auskünfte: MFC Weitwörth 
Thomas Kriechhammer 
tom.kriechhammer@gmail.com 
06504230290 
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Du arbeitest gerne mit Holz, bist handwerklich geschickt und kreativ? Dann 
bewerbe dich jetzt & werde Teil unseres dynamischen Teams! 
 
 

Tischler/in  
 

Arbeitszeiten:   Montag  bis D onnerstag  07:00 ï 17: 00 

Freitag 07:00 ï 11:00  
 

Du fühlst Dich angesprochen, dann  freuen wir uns auf Deine Bewerbung!  
 

Tischlerei      

Pötzelsberger GmbH      

Hainbach 5  

5151 Nußdorf am Haunsberg   

ᵞ 06276 22166  

 

oder per E -Mail an poetzelsberger@tischlerei -nussdorf.at  
 

• für ein Lehrverhältnis  
 

 
was Dich auszeichnet:  

 
-  Interesse am Umgang mit 

Holz  

und Holzwerkstoffen  
-  Freude am Handwerk  

-  Belastbarkeit und 
Genauigkeit  

-  Teamfähigkeit und 

Verlässlichkeit  
-  freundlicher Umgang mit 

Kunden  
 
 

 
 

wir bieten Dir:  
 

-  eine fundierte Ausbildung  

in allen Bereichen des 
Tischlerhandwerks  

-  ein angenehmes Arbeitsklima  
-  abwechslungsreiche Projekte  
-  bei geeigneter Qualifikation 

auch eine Zusatzausbildung als 
Tischlereitechniker   

möglich  (CNC -  5 Achs )  
 

 

• für Vollzeitbeschäftigung   
(40 Stunden/Woche)  

 
was Dich auszeichnet:  

 
-  erfolgreich abgeschlossene 

Ausbildung zum      Tischler/in  

-  handwerkliches Geschick, 
technisches       Verständnis  

-  Belastbarkeit und Genauigkeit  
  

-  kommunikations -  und teamfähig

  
-  verantwortungsbewusst und 

zuv erläss ig  
-  selbstständige und zielorientierte 

Arbeitsweise  

-  freundlicher Umgang mit Kunden  
 

wir bieten Dir:  
 

-  einen sicheren Arbeitsplatz und 

leistungsgerechte   Entlohnung  
-  ein angenehmes Arbeitsklima  

-  abwechslungsreiche Projekte  
-  Arbeiten in einer modernen, 

hellen Tischlerei mit modernsten 

Maschinen  
-  flexible Urlaubsplanung  

 

   

mailto:poetzelsberger@tischlerei-nussdorf.at
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Nußdorfer Schrona – Der Jungbauermarkt 
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Veranstaltungskalender 
 

J U N I  2 0 2 5  
Datum Veranstalter Veranstaltung Veranstaltungsort Uhrzeit 

MO 09.06. Pfarre Nußdorf Pfingstroas nach St. Pankraz 

TP Parkplatz Schloss 
Weitwörth u. anschl. 
Gottesdienst 

09:15 Uhr 

FR 13.06. Elternverein Familienfest nach dem Sportfest Sportplatz 11:30-15:30 Uhr 

FR 13.06. Oldtimerclub Stammtisch GH Neuwirt 19:00 Uhr 

SA 14.06. 
Obst- u. 
Gartenbauverein 

Ganztagesausflug 
Wird noch bekannt 
gegeben 

07:00 Uhr 

SA 14.06. Liedertafel Oberndorf 
Sommerkonzert – Volkslieder aus 
aller Welt 

Aula Mittelschule 
Oberndorf 

19:30 Uhr 

SO 15.06. Trachtenmusikapelle Bezirksmusikfest Michaelbeuern   

DO 19.06. Pfarre Nußdorf 
Fronleichnam – Festgottesdienst mit 
Prozession und Wettersegen 

Pfarrkirche Nußdorf 08:30 Uhr 

FR 20.06. Pensionistenverband 1.u.2. Quartal Geburtstagsfeier GH Kletzlberg ab 13:00 Uhr 

FR-
SO 

20.-22.06. Landjugend 
Landjugendfest/ 50 Jahre 
Landjugend Nußdorf 

  

SA 21.06. Pfarre Nußdorf Wort-Gottes-Feier Pfarrkirche Nußdorf 19:00 Uhr 

DO 26.06. Pensionistenverband Bezirkswandertag Almenwelt Lofer  

SA 28.06. JUZ Ausflug Level Up Salzburg   

SA 28.06. Pfarre Nußdorf 
Pfarrwallfahrt nach St. Jakob am 
Pillersee 

  

J U L I  2 0 2 5  
FR 04.07. Skiclub Schuiaußirutschn   

SA 05.07. Pfarre Nußdorf Vorabendmesse in Schlößl Filialkirche St. Pankraz 19:00 Uhr 

SO 06.07. MSC Schlößl Platzslalom   

MO 
– 
MI 

07.-30.07. JUZ 

Move4Fun Sommer Aktion 
Immer montags, mittwochs und 
freitags 

Bei Regenwetter in der 
VS Turnhalle 

17:00-21:00  

FR 11.07. Oldtimerclub Stammtisch GH Neuwirt 19:00 Uhr 

SA 12.07. UTC Nußdorf Offenes Doppel-Turnier Tennisanlage ganztägig 

SO 13.07. Wirtshaus Schlößl Eröffnungsfest   

SO 20.07. Pfarre Nußdorf 
Pfarrgottesdienst m. anschl. 
Fahrzeugweihe 

Pfarrkirche Nußdorf 
und Spar-Parkplatz 

08:30 Uhr 

A U G U S T  2 0 2 5  
FR-
SO 

01.-03.08. Pensionistenverband 
Seefestspiele Mörbisch u. St. 
Margareten 

  

SA 02.08. Pfarre Nußdorf Vorabendgottesdienst in Schlößl Filialkirche St. Pankraz 19:00 Uhr 

SA 02.08. UTC Nußdorf Frühstücks-Tennis Tennisanlage Ab 07:00 Uhr 

SA 02.08. Freiw. Feuerwehr Einweihung neues Löschfahrzeug Feuerwehrhaus  

SA 02.08. MFC-Weitwörth Schnuppertag 
Modellflugplatz 
Weitwörth 

09:00-13:00 Uhr 

SO 03.08. Freiw. Feuerwehr Frühschoppen Feuerwehrhaus  

FR 08.08. Oldtimerclub Stammtisch GH Neuwirt 19:00 Uhr 

SA 09.08. Seniorenbund Grillfest beim Lenzen  12:00 Uhr 

DO 14.08. 
Obst- u. 
Gartenbauverein 

Kräuterbüschel binden 
Wird noch bekannt 
gegeben 

17:00 Uhr 

FR 15.08. 
Pfarre Nußdorf u. 
Obst- u. 
Gartenbauverein 

Festgottesdienst m. Segnung d. 
Kräuterbüschel 

Pfarrkirche Nußdorf 08:30 Uhr 

SA 23.08. Skiclub 
60-Jahrfeier 
Ausweichtermin = 30.08.2025 
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